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Gemeinsame Grundsätze für das elektronische Antrags- und  

Bescheinigungsverfahren nach § 106c SGB IV 

in der vom 01.01.2025 an geltenden Fassung1 

Der GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen), die Deutsche Renten-

versicherung Bund, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und die Arbeitsgemein-

schaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen haben für das elektronische Antrags - 

und Bescheinigungsverfahren die nachfolgenden Gemeinsamen Grundsätze aufgestellt. Sie 

kommen damit ihrer Verpflichtung nach § 106d Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) 

nach. 

 

Die Gemeinsamen Grundsätze werden durch eine ergänzende Verfahrensbeschreibung er-

läutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Gemeinsamen Grundsätze nach Anhörung 
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände am xx.xx.2024 genehmigt.  
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1 Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über die anzuwen-
denden Rechtsvorschriften bei Tätigkeit in einem Staat, mit dem Deutschland 
ein Sozialversicherungsabkommen (SVA) geschlossen hat 

Gelten für eine grenzüberschreitend in einem Staat, mit dem Deutschland ein Sozialversi-

cherungsabkommen geschlossen hat (Abkommensstaat) tätige Person die deutschen 

Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit aufgrund 

1. einer Entsendung in einen Abkommensstaat oder eines anderen Sachverhalts, für 

den in Bezug auf den konkreten Abkommensstaat eine Bescheinigung über das an-

wendbare Recht ausgestellt werden kann (in Abhängigkeit von den jeweiligen Ab-

kommen gegebenenfalls für Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der 

Bundesrepublik Deutschland, für beschäftigte Mitglieder von Flug- oder Kabinenbe-

satzungen, für Beschäftigte des grenzüberschreitenden Personenbeförderungsge-

werbes oder des grenzüberschreitenden Speditions-, Transport- und damit verbunde-

nem Logistikgewerbes oder für Beschäftigte an Bord eines unter Flagge des anderen 

Vertragsstaates fahrenden Seeschiffes) 

2. einer vorübergehend in einem Abkommensstaat ausgeübten selbstständigen Tätig-

keit oder eines anderen Sachverhalts, für den in Bezug auf den konkreten Abkom-

mensstaat eine Bescheinigung über das anwendbare Recht für Selbstständige aus-

gestellt werden kann (in Abhängigkeit von den jeweiligen Abkommen gegebenenfalls 

für Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzungen und für Personen, die im grenz-

überschreitenden Personenbeförderungsgewerbe oder dem grenzüberschreitenden 

Speditions-, Transport- und damit verbundenem Logistikgewerbe oder an Bord eines 

unter Flagge des anderen Vertragsstaates fahrenden Seeschiffes tätig sind),  

oder sollen die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit   

3. aufgrund einer Ausnahmevereinbarung bzw. einer Verlängerung der Entsendung  

gelten, hat der Arbeitgeber/Dienstherr gemäß § 106c Absatz 1 bis 4 SGB IV die Ausstellung 

der entsprechenden Bescheinigung über das anwendbare Recht ("SVA-Bescheinigung") bei 

der hierfür zuständigen Stelle durch Datenübertragung aus einem systemgeprüften Pro-

gramm oder mittels einer maschinellen Ausfüllhilfe zu beantragen.  

Selbstständig tätige Personen haben die Ausstellung der entsprechenden SVA-

Bescheinigung über das anwendbare Recht bei der hierfür zuständigen Stelle durch Daten-

übertragung mittels einer maschinellen Ausfüllhilfe zu beantragen. 

Das elektronische Antrags- und Bescheinigungsverfahren gemäß § 106c SGB IV umfasst 

nur solche Sachverhalte, die gemäß der jeweiligen Sozialversicherungsabkommen einschl. 

sämtlicher weiterer Rechtstexte anhand der vereinbarten Bescheinigungen zu bescheinigen 
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sind.  

Die zuständige Stelle hat den Antrag elektronisch anzunehmen, zu verarbeiten und zu nut-

zen. Nach Feststellung, dass die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit gel-

ten, erfolgt die Übermittlung der Daten der jeweiligen SVA-Bescheinigung über das anwend-

bare Recht innerhalb von drei Arbeitstagen durch Datenübermittlung an den Arbeitge-

ber/Dienstherrn, der diese Bescheinigung der betreffenden Person (siehe Ziffer 2.3.5) unver-

züglich zugänglich zu machen hat, beziehungsweise an die selbstständige Person. Soweit 

eine solche Bescheinigung nicht ausgestellt werden kann, wird dies dem Arbeitgeber/Dienst-

herrn beziehungsweise der selbstständigen Person ebenfalls durch Datenübermittlung be-

kannt gegeben (siehe Ziffer 2.3.6). 

1.1 Antragsverfahren 

Die vom Arbeitgeber/Dienstherrn übermittelten Daten über die grenzüberschreitend tätige 

Person und den Arbeitgeber/Dienstherrn haben aus maschinell geführten Entgeltunterlagen 

herzurühren.  

Für ihren Antrag auf Ausstellung einer SVA-Bescheinigung über das anwendbare Sozialver-

sicherungsrecht nutzt eine selbstständig tätige Person die systemgeprüfte maschinelle Aus-

füllhilfe nach § 95a SGB IV (SV-Meldeportal). 

1.2 Maschinelle Ausfüllhilfen 

Arbeitgeber/Dienstherren, die kein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm einset-

zen, können den Antrag auf Ausstellung einer SVA-Bescheinigung über das anwendbare So-

zialversicherungsrecht auch mittels einer systemgeprüften maschinellen Ausfüllhilfe nach § 

95a SGB IV an die jeweils zuständige Datenannahmestelle übermitteln. Der Abschnitt 2.3 gilt 

entsprechend. Eine maschinelle Zuführung von Arbeitnehmer- beziehungsweise Arbeitge-

berdaten aus den Beständen der Arbeitgeber/Dienstherren in die Ausfüllhilfe ist nicht zuläs-

sig. 

1.3 Datenübermittlung 

Für die Übermittlung der Daten sind die Gemeinsamen Grundsätze für die Kommunikations-

daten nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB IV sowie die Gemeinsamen Grundsätze 

Technik nach § 95 SGB IV in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

1.4 Antragsbestätigung 

Um zu dokumentieren, dass die antragstellende Person bzw. deren Arbeitgeber/Dienstherr 

die Ausstellung der SVA-Bescheinigung beantragt hat, erstellt das Entgeltabrechnungspro-
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gramm bzw. die verwendete Ausfüllhilfe auf Grundlage der Quittierung des Kommunikations-

servers nach § 96 Abs. 1 Satz 3 SGB IV eine in Form und Inhalt einheitliche Antragsbestäti-

gung. 

2 Das Antrags- und Bescheinigungsverfahren im Einzelnen 

2.1 Zuständige Stelle für die Annahme des Antrags für entsandte Personen, für 
vorübergehend in einem anderen Abkommensstaat selbstständig Tätige so-
wie für Personen, für die aufgrund eines anderen Sachverhalts eine SVA-
Bescheinigung über das anwendbare Recht ausgestellt werden kann  

Die zuständige Stelle des Abkommensstaats, dessen Rechtsvorschriften gelten, unterrichtet 

den Arbeitgeber/Dienstherrn beziehungsweise die antragstellende selbstständige Person auf 

deren Antrag hin über die Anwendung ihrer Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit.   

Hierfür sind in Deutschland in den Fällen von 

1. einer Entsendung in einen Abkommensstaat 

2. einem anderen Sachverhalt, für den in Bezug auf den konkreten Abkommensstaat 

eine Bescheinigung über das anwendbare Recht für eine nicht selbstständig tätige 

Person ausgestellt werden kann (in Abhängigkeit von den jeweiligen Abkommen ge-

gebenenfalls für Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der Bundesre-

publik Deutschland, für beschäftigte Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzungen, 

für Beschäftigte des grenzüberschreitenden Personenbeförderungsgewerbes oder 

des grenzüberschreitenden Speditions-, Transport- und damit verbundenem Logistik-

gewerbes oder für Beschäftigte an Bord eines unter Flagge des anderen Vertrags-

staates fahrenden Seeschiffes) 

3. einer vorübergehend in einem Abkommensstaat ausgeübten selbstständigen Tätig-

keit 

4. einem anderen Sachverhalt, für den in Bezug auf den konkreten Abkommensstaat 

eine Bescheinigung über das anwendbare Recht für selbstständige Personen ausge-

stellt werden kann (in Abhängigkeit von den jeweiligen Abkommen gegebenenfalls für 

Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzungen und für Personen, die im grenzüber-

schreitenden Personenbeförderungsgewerbe oder dem grenzüberschreitenden Spe-

ditions-, Transport- und damit verbundenem Logistikgewerbe oder an Bord eines un-

ter Flagge des anderen Vertragsstaates fahrenden Seeschiffes tätig sind) 

folgende Stellen zuständig: 
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2.1.1 Gesetzliche Krankenkasse, an welche die Rentenversicherungsbeiträge abge-
führt werden  

Die Ausstellung einer Bescheinigung über das anwendbare Recht in den in Punkt 2.1 in Zif-

fer 1 und 2 aufgeführten Fällen ist bei der gesetzlichen Krankenkasse zu beantragen, an wel-

che die Rentenversicherungsbeiträge abgeführt werden (Einzugsstelle für den Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag).  

2.1.2 GKV-Spitzenverband, DVKA 

Sind keine Rentenversicherungsbeiträge an eine gesetzliche Krankenkasse als Einzugsstelle 

für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag abzuführen, ist in den in Punkt 2.1 in Ziffer 1 und 

2 aufgeführten Fällen die Ausstellung einer SVA-Bescheinigung über das anwendbare Recht 

beim GKV-Spitzenverband, DVKA zu beantragen.  

In den in Punkt 2.1 in Ziffer 3 und 4 aufgeführten Fällen ist die Ausstellung einer SVA-

Bescheinigung über das anwendbare Recht stets beim GKV-Spitzenverband, DVKA zu be-

antragen. 

2.2 Zuständige Stelle für die Annahme der Anträge auf Ausnahmevereinbarung 
zur Geltung der deutschen Rechtsvorschriften  

Der Antrag auf Abschluss einer Ausnahmevereinbarung2 aufgrund eines SVA kann bei der 

zuständigen Stelle des Abkommensstaats gestellt werden, dessen Rechtsvorschriften für die 

betreffende Person gelten sollen. 

In Deutschland ist dies der GKV-Spitzenverband, DVKA. An ihn sind folglich die folgenden 

Anträge zu richten: 

1. Antrag auf Ausnahmevereinbarung für eine abhängig beschäftigte Person 

2. Antrag auf Ausnahmevereinbarung für eine selbstständig tätige Person 

Im Fall des erfolgreichen Abschlusses einer Ausnahmevereinbarung stellt der GKV-

Spitzenverband, DVKA auch die jeweilige SVA-Bescheinigung aus. 

2.3 Nachrichtentypen 

Die Datenübermittlung zwischen dem Arbeitgeber/Dienstherrn beziehungsweise der antrag-

stellenden Person und der zuständigen Stelle erfolgt anhand des XML Schemas "106c“ und 

dem zugehörigen Nachrichtentyp, zum Beispiel „SVA-Antrag Entsendung - Selbstständige“. 

Für die Rückmeldung an den Arbeitgeber/Dienstherrn beziehungsweise die betreffende 

 

2 Der Begriff Ausnahmevereinbarung bezieht sich im Folgenden ebenfalls auf  Anträge auf  Verlänge-
rung einer Entsendung, soweit diese in einem Abkommen vorgesehen sind.  
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selbstständige Person sind einheitlich die Nachrichtentypen „Rückmeldung Genehmigung 

(§106c SGB IV)“ beziehungsweise „Rückmeldung Ablehnung (§106c SGB IV)“ zu verwen-

den. 

2.3.1 Nachrichtentyp "SVA-Antrag Entsendung" 

Der Nachrichtentyp „SVA-Antrag Entsendung“ enthält die Angaben zur Beantragung der  je-

weiligen SVA-Bescheinigung. Dies sind alle Angaben seitens der Arbeitgeber, die es dem 

zuständigen Träger ermöglichen, über das Vorliegen einer Entsendung (siehe 2.1 Ziffer 1) 

oder vergleichbarer Bestimmungen nach den entsprechenden Regelungen in dem jeweiligen 

SVA (siehe 2.1 Ziffer 2) zu entscheiden. 

2.3.2 Nachrichtentyp „SVA-Antrag Entsendung - Selbstständige“ 

Der Nachrichtentyp „SVA-Antrag Entsendung - Selbstständige“ enthält die Angaben zur Be-

antragung der jeweiligen SVA-Bescheinigung. Dies sind alle Angaben seitens der selbststän-

digen Person, die es dem zuständigen Träger ermöglichen, über das Vorliegen einer vo-

rübergehend in einem anderen Abkommensstaat ausgeübten selbstständigen Tätigkeit 

(siehe 2.1 Ziffer 3) oder vergleichbarer Bestimmungen nach den entsprechenden Regelun-

gen in dem jeweiligen SVA (siehe 2.1 Ziffer 4) zu entscheiden. 

2.3.3 Nachrichtentyp „SVA-Antrag Ausnahmevereinbarung“ 

Der Nachrichtentyp „SVA-Antrag Ausnahmevereinbarung“ enthält die Angaben zur Beantra-

gung der jeweiligen SVA-Bescheinigung auf der Grundlage der entsprechenden Regelungen 

zu Ausnahmevereinbarungen in dem jeweiligen SVA für Beschäftigte (siehe 2.2 Ziffer 1). 

Dies sind alle Angaben, die es dem GKV-Spitzenverband, DVKA ermöglichen, über den An-

trag auf Abschluss einer Ausnahmevereinbarung zu entscheiden. 

2.3.4 Nachrichtentyp „SVA-Antrag Ausnahmevereinbarung - Selbstständige“ 

Der Nachrichtentyp „SVA-Antrag Ausnahmevereinbarung - Selbstständige“ enthält die Anga-

ben zur Beantragung der jeweiligen SVA-Bescheinigung auf der Grundlage der entsprechen-

den Regelungen zu Ausnahmevereinbarungen in dem jeweiligen SVA für Selbstständige 

(siehe 2.2 Ziffer 2). Dies sind alle Angaben, die es dem GKV-Spitzenverband, DVKA ermögli-

chen, über den Antrag auf Abschluss einer Ausnahmevereinbarung zu entscheiden.  

2.3.5 Nachrichtentyp „Rückmeldung Genehmigung (§106c SGB IV)“  

Wurden zuvor die unter den Ziffern 2.3.1 bis 2.3.4 aufgeführten Nachrichtentypen verwendet, 

übermittelt die jeweils zuständige Stelle im Falle der Anwendung der deutschen Rechtsvor-

schriften über soziale Sicherheit unter Verwendung des Nachrichtentyps „Rückmeldung Ge-

nehmigung (§106c SGB IV)“ die jeweilige SVA-Bescheinigung als elektronisches Dokument 
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an den Arbeitgeber/Dienstherrn beziehungsweise der antragstellenden selbstständigen Per-

son.  

Wurde zuvor der Nachrichtentyp „SVA-Antrag Ausnahmevereinbarung“ oder " SVA-Antrag 

Ausnahmevereinbarung - Selbstständige" (s. Abschnitt 2.3.4) verwendet und konnte der 

GKV-Spitzenverband, DVKA eine Ausnahmevereinbarung ohne Einschränkungen im Sinne 

des Antragstellers erwirken, übermittelt er dem Arbeitgeber/Dienstherrn beziehungsweise 

der antragstellenden selbstständigen Person unter Verwendung des Nachrichtentyps „Rück-

meldung Genehmigung (§106c SGB IV)“ neben der SVA-Bescheinigung ein weiteres elektro-

nisches Dokument, aus welchem die genauen Umstände des Zustandekommens der Aus-

nahmevereinbarung hervorgehen.  

2.3.6 Nachrichtentyp „Rückmeldung Ablehnung (§106c SGB IV)“ 

Die jeweils zuständige Stelle übermittelt unter Verwendung des Nachrichtentyps „Rückmel-

dung Ablehnung (§06c SGB IV)“ die Ablehnungsgründe für einen zuvor nach den Ziffern 

2.3.1 bis 2.3.4 übermittelten Nachrichtentyp. 

Wurde zuvor der Nachrichtentyp „SVA-Antrag Ausnahmevereinbarung“ oder " SVA-Antrag 

Ausnahmevereinbarung - Selbstständige" verwendet und konnte eine Ausnahmevereinba-

rung nicht oder nur teilweise erfolgreich geschlossen werden, übermittelt der GKV-

Spitzenverband, DVKA dem Arbeitgeber beziehungsweise der antragstellenden selbstständi-

gen Person den Nachrichtentyp „Rückmeldung Ablehnung (§106c SGB IV)“ mit einem spezi-

ell hierfür vorgesehenen Ablehnungsgrund, der hinsichtlich der genauen Umstände der (teil-

weisen) Ablehnung auf mindestens ein anhängendes elektronisches Dokument verweist. Im 

Falle einer teilweisen Ablehnung wird an den Nachrichtentyp „Rückmeldung Ablehnung 

(§106c SGB IV)“ zusätzlich zu dem individuellen Schreiben und gegebenenfalls weiterer Do-

kumente die jeweilige SVA-Bescheinigung angehängt. 

2.4 Stornierung von Anträgen 

Die unter Ziffer 2.3.1 - 2.3.4 aufgeführten Nachrichtentypen sind vom Arbeitgeber/Dienst-

herrn beziehungsweise von der antragstellenden selbstständigen Person zu stornieren, 

wenn sie nicht zu stellen waren, einer unzuständigen Stelle übermittelt wurden oder unzutref-

fende Angaben enthalten. 

Bei Stornierung eines solchen, bereits übermittelten Nachrichtentyps ist der ursprüng liche 

Nachrichtentyp mit den ursprünglich übermittelten Daten und im Element „Stornokennzei-

chen“ mit dem Kennzeichen „Stornierung des bereits übermittelten Antrags = J“ in der aktuel-

len Version zu übermitteln. Das Datenfeld „Datensatz_Id_Ursprungsmeldung“ ist bei Stornie-

rungen stets zu füllen. Im jeweiligen Nachrichtentyp ist das Element „Datum_ Erstellung“ zu 
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aktualisieren. Erfolgt die Stornierung, weil der Antrag unzutreffende Angaben enthielt, ist ein 

neuer Antrag mit den zutreffenden Angaben zu übermitteln. 

Wird ein Antrag von einer nicht zuständigen Stelle mit dem Nachrichtentyp „Rückmeldung 

Ablehnung (§106c SGB IV)“ abgelehnt oder erfolgt die Stornierung durch den Antragsteller, 

weil er vor einer Ablehnung der zuständigen Stelle feststellte, dass der Antrag an eine unzu-

ständige Stelle übermittelt wurde, ist ein neuer Antrag an die zuständige Stelle zu übermit-

teln. 

2.5 Annahmestelle 

In den unter 2.1.1 genannten Fällen übermittelt der Arbeitgeber/Dienstherr  den jeweiligen 

Nachrichtentyp, zum Beispiel „SVA-Antrag Entsendung“ über den GKV-

Kommunikationsserver an die zuständige Krankenkasse. Ist der GKV-Spitzenverband, DVKA 

zuständig, übermittelt der Arbeitgeber/Dienstherr beziehungsweise die selbstständige Per-

son den jeweiligen Nachrichtentyp über den GKV-Kommunikationsserver an den GKV-

Spitzenverband, DVKA. 

In den unter 2.2 genannten Fällen übermittelt der Arbeitgeber/Dienstherr beziehungsweise 

die selbstständige Person den jeweiligen Nachrichtentyp über den GKV-

Kommunikationsserver an den GKV-Spitzenverband, DVKA. 

2.6 Übermittlung der Daten der SVA-Bescheinigung an den Arbeitgeber/Dienst-
herrn beziehungsweise die antragstellende selbstständige Person 

Steht nach Auswertung der übermittelten Daten fest, dass die deutschen Rechtsvorschriften 

über soziale Sicherheit gelten, erhält der Arbeitgeber/Dienstherr beziehungsweise die an-

tragstellende selbstständige Person innerhalb von drei Arbeitstagen von der zuständigen 

Stelle auf elektronischem Weg mit dem Nachrichtentyp „Rückmeldung Genehmigung (§106c 

SGB IV)“ eine entsprechende Mitteilung. Dieser liegt die entsprechende SVA-Bescheinigung 

als elektronisches Dokument bei. 

Kann die zuständige Stelle eine SVA-Bescheinigung nicht oder nicht ohne Einschränkungen 

ausstellen, weil die Voraussetzungen der jeweils zugrundeliegenden Rechtsnorm der jeweili-

gen SVAs nicht oder nicht vollständig vorliegen, wird die antragstellende selbstständige Per-

son beziehungsweise der Arbeitgeber/Dienstherr mit dem Nachrichtentyp „Rückmeldung Ab-

lehnung (§106c SGB IV)“ hierüber informiert. 
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3 Erklärung und Informationspflichten  

3.1. Erklärung und Informationspflichten des Arbeitgebers/Dienstherrn  

Mit der Antragstellung erklärt der Arbeitgeber/Dienstherr ausdrücklich, dass alle Angaben den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechen sowie dass im Falle des Antrags auf eine Ausnah-

mevereinbarung die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften im Interesse der Person 

liegt. Darüber hinaus verpflichtet er sich, die für den jeweiligen Antrag zuständige Stelle um-

gehend zu informieren, wenn Änderungen in den Verhältnissen beziehungsweise zu den ge-

machten Angaben eintreten. Soweit zum Beispiel im Zuge einer Kontrolle in einem Abkom-

mensstaat festgestellt wird, dass – auch irrtümlich – falsche Angaben gemacht oder Änderun-

gen nicht umgehend mitgeteilt wurden, kann dies – gegebenenfalls auch rückwirkend – zu 

einem Widerruf der SVA-Bescheinigung und damit zur Anwendung der Rechtsvorschriften des 

Abkommensstaat, in dem die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wird beziehungsweise 

wurde, führen. 

3.2. Erklärung und Informationspflichten der selbstständigen Person 

Mit der Antragstellung erklärt die selbstständige Person ausdrücklich, dass alle Angaben den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, sowie, dass im Falle des Antrags auf eine Ausnah-

mevereinbarung die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften in ihrem Interesse liegt. 

Darüber hinaus verpflichtet sie sich, die für den jeweiligen Antrag zuständige Stelle umgehend 

zu informieren, wenn Änderungen in den Verhältnissen beziehungsweise zu den gemachten 

Angaben eintreten. Soweit zum Beispiel im Zuge einer Kontrolle in einem Abkommensstaat 

festgestellt wird, dass – auch irrtümlich – falsche Angaben gemacht oder Änderungen nicht 

umgehend mitgeteilt wurden, kann dies – gegebenenfalls auch rückwirkend – zu einem Wi-

derruf der SVA-Bescheinigung und damit zur Anwendung der Rechtsvorschriften des Abkom-

mensstaats, in dem die selbstständige Erwerbstätigkeit tatsächlich ausgeübt wird beziehungs-

weise wurde, führen.
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Abkürzungsverzeichnis 

Abkommensstaat   Staat, mit dem Deutschland ein Sozialversicherungs-

abkommen getroffen hat, welches Regelungen zum 

anwendbaren Recht enthält 

GKV-Spitzenverband, DVKA Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Deutsche 

Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland 

SGB IV  Sozialgesetzbuch, Viertes Buch 

SVA  Sozialversicherungsabkommen 

SVA-Bescheinigung  Bescheinigung über das aufgrund einer Regelung in 

einem SVA anwendbare Sozialversicherungsrecht 

 

Anlagen 

 


